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I. Einleitung 

Ziel der Veröffentlichung, die Sie in den Händen halten, ist es, die wichtigsten 

Informationen zur Öffentlichkeitsarbeit bei Projekten, die im Rahmen des 

Kooperationsprogramms INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 gefördert werden, 

zusammenzustellen.   

Mit dem vorliegenden Handbuch soll der Begünstigte dazu ermuntert werden, schon 

beim Einreichen des Förderantrags effiziente Maßnahmen zu ergreifen. Auch bei der 

Umsetzung der Projektmaßnahmen soll auf die Inhalte dieses Handbuches 

zurückgegriffen werden.  Man findet hier Informationen zu den in Rechtsakten der 

Europäischen Union vorgesehenen Anforderungen sowie Hinweise und Beispiele für 

Publizitätsmaßnahmen  in allen Phasen des Projektlebenszyklus. Auch Beispiele für 

gute Praktiken in den Jahren 2007-2013 werden genannt.   

Wir hoffen, dass das vorliegende Handbuch Ihnen dabei hilft, effizient über 

Projektziele und -ergebnisse zu kommunizieren.  

 

II. Wer Fördermittel empfängt, soll darüber kommunizieren!  

 

Seit der Unterzeichnung des Zuwendungsvertrags ist der Begünstigte 

verpflichtet, die Öffentlichkeit in Kenntnis davon zu setzen, dass das Projekt 

von der Europäischen Union gefördert wird. Damit soll sichtbar gemacht 

werden, wofür gemeinsame Mittel der Mitgliedstaaten ausgegeben werden.  

Der wichtigste Rechtsakt, in dem Informations- und Kommunikationsmaßnahmen der 

Begünstigten in den Jahren 2014-2020 geregelt werden, ist die Verordnung (EU) 

Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 

20131 (im Weiteren „Verordnung Nr. 1303/2013“ genannt). Die Verpflichtungen der 

Begünstigten werden unter Nummer 2.2 Anhang XII „Information und Kommunikation 

über die Unterstützung aus den Fonds” erläutert.  

In der Durchführungsverordnung der (EU) Nr. 821/2014 der Kommission vom 28. Juli 

2014 (im Weiteren „Durchführungsverordnung“ genannt) werden wiederum 

technische Aspekte für die Kennzeichnung der Projekte geregelt.2  

Die Verpflichtungen der Begünstigten im Bereich der Informations- und 

Publizitätsmaßnahmen werden auch im Zuwendungsvertrag genannt.  

Dieser Leitfaden soll Ihnen einen Überblick über die Verpflichtungen, die in den oben 

genannten Dokumenten aufgeführt werden, verschaffen und sie näher erläutern.   

                                                           
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:DE:PDF 

2
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0821 
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III. Warum sind die Publizitätsmaßnahmen so wichtig? 

 

Die Begünstigten sind Botschafter des Projekts vor Ort – Informations- und 

Publizitätsmaßnahmen, die von ihnen durchgeführt werden, können einen 

wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Änderungen in der 

Region, in der nächsten Umgebung, sowie im täglichen Leben leisten. Von 

großer Bedeutung ist auch darauf hinzuweisen, dass die ETZ-Projekte in 

Kooperation zwischen Projektpartnern aus verschiedenen Ländern durchgeführt 

werden. 

Die Publizitätsmaßnahmen spielen oft eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung 

des Projekts oder gar sind für dessen Erfolg bzw. Misserfolg entscheidend.  

Zum Beispiel eine sorgfältig entwickelte, grenzüberschreitende touristische Route 

wird gar nicht besucht, wenn wir keine geeigneten Publizitätsmaßnahmen einplanen. 

Eine Webseite zur Integration des grenzüberschreitenden Bildungs- und 

Arbeitsmarkts wird zum Scheitern verurteilt, wenn die Zielgruppen keine 

interessanten Informationen finden.  Dies ist nur ein Beispiel von Tausenden. Wichtig 

ist allerdings, dass eben den Begünstigten daran liegen soll, mit positiven 

Informationen zu Projekten die Zielgruppen zu erreichen.   
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Im folgenden Diagramm3 werden Vorteile von ordnungsgemäß geplanten und 

durchgeführten Informationsmaßnahmen dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

IV. Was und wie kommunizieren? 

 

Das wichtigste Ziel von Kommunikationsmaßnahmen, die von Begünstigten 

unternommen werden, ist es,  auf positive Änderungen hinzuweisen, die sich aus 

der Umsetzung des Projekts ergeben sowie zu betonen, dass die Durchführung 

des Projekts mit Förderung der Europäischen Union möglich war. Darüber 

hinaus ist großer Wert darauf zu legen, dass das Projekt in Zusammenarbeit mit 

ausländischen Partnern durchgeführt wurde und auch auf Vorteile einer 

solchen Kooperation hinzuweisen.  

                                                           
3
 Auf der Grundlage der Kommunikationsstrategie der Kohäsionspolitik für die Jahre 2014-2020. 

KOMMUNIKATIONSKONZEPT DES PROJEKTS 
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Es gibt unterschiedliche Perspektiven, aus denen die Vorteile der Europäischen 

Fonds dargestellt werden können4 – wir empfehlen, diese Vorteile insbesondere aus 

der Sicht des Einzelnen und aus der Sicht der Gemeinschaft zu präsentieren: 

1. Individuelle Perspektive (Ich) beschreibt die Erfahrungen und Vorteile aus der 

Sicht des Einzelnen. Beispiel: Da die Straße zwischen Ortschaft A und 

Ortschaft B umgebaut wurde, kommt Herr Mustermann schneller zur Arbeit.  

Frau Musterfrau beteiligte sich an einer Schulung und steigerte dadurch ihre 

beruflichen Qualifikationen. Bei dieser Perspektive kommen einzelne 

Personen zur Sprache. Sie erzählen von Veränderungen in ihrer nächsten 

Umgebung sowie von ihrem eigenen aktiven Beitrag zu diesen 

Veränderungen.  

2. Gemeinschaften (WIR) – In diesem Fall wird über die Erfahrungen der 

Gemeinschaft berichtet. Sie bemerkt, dass sich die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit lohnt und sie dadurch einen großen Einfluss auf die 

Wirklichkeit nehmen kann. Die Bewohner bemerken, dass die positiven 

Veränderungen kein Zufall sind, sondern das Ergebnis einer gemeinsamen 

Initiative. Gemeinsam schaffen wir erhebliche Veränderungen und gestalten 

bewusst unsere Umgebung.  

Die Begünstigten sind dazu verpflichtet die allgemeine Öffentlichkeit davon in 

Kenntnis zu setzen, dass sie die EU-Fördermittel erhielten. Der 

Kommunikationsmechanismus besagt, wie man die einzelnen Zielgruppen 

erreicht.  Handelt es sich bei einer Zielgruppe um die allgemeine Öffentlichkeit, so 

gilt folgender Kommunikationsmechanismus:  

 

1. In der ersten Phase soll vor allem die allgemeine Öffentlichkeit über die 

Veränderungen im Grenzraum informiert werden (z.B. neue Attraktionen, 

Veranstaltungen usw.). Es ist daher entscheidend, dass die Informationen 

interessant formuliert (keine Amtssprache!) und auf mehrehren Kanälen 

gesendet werden.  

2. In der zweiten Phase sollten Zielgruppen dazu ermuntert werden, sich mit 

Ergebnissen der realisierten Projekte vertraut zu machen (z.B. Besuch am 

Investitionsstandort, Teilnahme an einer Veranstaltung). Es sind also gezielte 

                                                           
4
 Siehe oben.  

INTERESSE TEILNAHME  EMPFEHLUNG  
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Was wollen 
wir erreichen? 

Wie ist die 
Zielgruppe? 

Welche 
Instrumente 
stehen zur 

Verfügung? 

Kommunikationsmaßnahmen gefragt nach dem Muster: was, wo, wann, wie 

und warum.   

3. In der dritten Phase richten sich die Maßnahmen an das 

Kommunikationspotenzial jeweiliger Zielgruppen. Empfehlungen von 

Personen, die sich an einem Projekt beteiligten und ihre Erfahrungen mit 

anderen tauschen, kann eine der besten Methoden für die Kommunikation 

über die EU-Fonds und ihre Ergebnisse sein.  

 

V. Eine gute Planung ist das Erfolgsrezept 

 

Informations- und Publizitätsmaßnahmen sind wichtige Bestandteile eines 

jeden Projekts.  Die Informations- und Publizitätsmaßnahmen müssen 

vernünftig und effektiv geplant und durchgeführt werden, wobei den 

definierten Zielen, finanziellen Möglichkeiten und Anforderungen zur 

Kennzeichnung der Projekte Rechnung getragen wird.  Der Begünstigte kann 

nach seinem Ermessen Instrumente wählen, um für das Projekt zu werben. Es 

sollte allerdings im Vorfeld ermittelt werden, welche Publizitätsmaßnahmen im 

Einzelfall die effektivsten sind.  Durch die richtige Planung können effiziente 

Maßnahmen gewählt werden. 

 

Daher sollte man Antworten auf drei grundlegende Fragen suchen:  

 
Informationen über das Projekt und über die Förderung der 

Europäischen Union sollen einen möglichst großen Kreis von 
Personen erreichen, vor allem aber die Zielgruppen. So sollen 

Informationsmaßnahmen bei z.B. Projekten zur Entwicklung neuer 
Tourismusprodukte die Zunahme der Besucherzahlen zur Folge haben. 
 
 

Sehr wichtig ist, die Empfänger von Publizitätsmaßnahmen zu definieren.  
Ist die Zielgruppe falsch gewählt worden, so stoßen die 

Publizitätsmaßnahmen auf kein Interesse, weil sie der 
angesprochenen Gruppe als uninteressant erscheinen. Daher 

empfiehlt es sich, mehrere Zielgruppen zu definieren (z.B. Jugendliche, 
lokale Bevölkerung, Unternehmer, die im Nachbarland expandieren wollen, usw.) 
und die geplanten Maßnahmen entsprechend anzupassen. Sind die Zielgruppen 
allerdings zu weit gefasst – wenn z.B. Informationen an die allgemeine Bevölkerung 
gerichtet werden, so besteht die Gefahr, dass die jeweiligen 
Kommunikationsmaßnahmen im Informationsfluss „verloren gehen”.  

 
 
 Mit Bezeichnung von Zielgruppen wird auch die Wahl von Instrumenten und 

Kommunikationskanälen vorbedingt. Während bei einer Zielgruppe 
Flyer oder Broschüren am effektivsten sind, erweisen sich bei einer 
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Wie soll die 
Sprache sein? 

Was ist bei der 
Haushaltsplanung 

wichtig?  

Wie sollen 
Informationen 

aufbereitet 
werden?  

Indikatoren 

anderen Gruppe Konferenz, Darstellung des Projekts auf einer Tourismusmesse 
oder Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken als die effektivsten 
Kommunikationsmethoden. Um die Effizienz von Kommunikations- und 
Publizitätsmaßnahmen zu gewährleisten, müssen auch Instrumente und 
Informationskanäle an den Themenbereich des jeweiligen Projekts zugeschnitten 
sein.  
 

 
Entscheidend ist dabei die Sprache, die man auch an die jeweilige 

Zielgruppe anpassen muss (so wird eine Information unverständlich, 
wenn sie in Jugendsprache verfasst und an die ältere 

Bevölkerungsgruppen gerichtet wird).  Moderne Sprache verbindet 
Text und Bild.  Es ist zu beachten, dass jedes Wort nicht nur seine primäre 
Bedeutung hat, sondern steht auch in Verbindung mit einer Fülle von Assoziationen . 
Daher muss die Wortwahl sorgfältig geplant werden.  
 
   Somit muss die Nachricht so aufbereitet und verfasst werden, dass sie für den 

Leser interessant ist.  Bei einem Artikel soll bereits eine Schlagzeile 

die Aufmerksamkeit auf den Text lenken. Mit einer 

aussagekräftigen Schlagzeile wird das Interesse des Lesers 

geweckt.  Die Botschaft soll kurz und prägnant sein, sowie Fakten 

und Zahlen enthalten. Sie kann allerdings auch eine Geschichte in Bildern erzählen 

(vor und danach).  Wichtig ist, dass sowohl der Text als auch das Bildmaterial für den 

Leser klar und interessant sind. Die Sätze sollen einfach und verständlich formuliert 

werden (durchschnittlich 15 bis 20 Wörter), sodass sie vom jedem Leser verstanden 

werden können (sowohl die Fachbegriffe- als auch Umgangssprache sollen 

vermieden werden). 

Bei der Planung eines Haushalts für Informations- und Kommunikationsmaßnahmen 
sind unterschiedliche  Kostenpositionen für gewählte Instrumente und 
Kommunikationskanäle in Rücksicht zu nehmen.  Ist zum Beispiel die Einrichtung 

einer Webseite geplant, so müssen die Kosten für ihre Erstellung, 
Beschaffung einer Internet-Domain sowie für die Betreibung der 

Internetseite angemessen berücksichtigt werden. Plant man die 
Durchführung von Wettbewerben, so müssen Druckkosten für 

Plakate, Diplome sowie Ausgaben für die Besorgung und 
Kennzeichnung von von Wettbewerbungspreisenberücksichtigt 

werden. Bei den Werbeartikeln ist zu bedenken, ob sie der Eigenart des Projekts 
entsprechen, für die gewählte Zielgruppe geeignet sowie förderfähig sind. Man muss 
sich auch überlegen, wie się verteilt werden.  

 
 Die Auswirkungen von Kommunikations- und Publizitätsmaßnahmen 

können als Outputindikatoren erfasst werden. Die Indikatoren 
müssen die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Zielgruppe 

wiederspiegeln.  
 
 
Bei der Veröffentlichung von Bildern (in einer Broschüre oder auf einer Webseite 

sowie beim Weiterleiten an die Institutionen, die an der Umsetzung des Programms 
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teilnehmen) es ist wichtig sowohl auf die Urheberrechte, als auch auf die Pflicht, das 

Einverständnis zur Bilderveröffentlichung einzuholen, zu achten. Die Bilder sollen 

dem Charakter der Veranstaltung entsprechen. 

GUTE PRAKTIKEN    
 

 Sehr wichtig für die Durchführung von Informations- und 

Publizitätsmaßnahmen ist der Titel des Projekts.  Er soll kurz und allgemein 

verständlich sein sowie leicht ins Ohr fallen (Beispiele aus den Jahren 2007-

2013: „Das Schüler- und Jugendportal „Hallo Nachbar! Witaj Sąsiedzie!”, 

„Karriere ohne Grenzen – Grenzüberschreitende  Berufsorientierung in der 

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa.”).  

 Lange Titel können auf einprägsame und bedeutende Akronyme verkürzt 

werden (Beispiele für Projekte, die 2007-2013 im Rahmen des Programms 

Südostsee durchgeführt wurden: MOMENT – „Modern Water Management in 

the South Baltic Area”, MARRIAGE – „Better marina management, harbour 

network consolidation and water tourism marketing in the South Baltic rim”, 

BAIT – „South Baltic academy of Independent Theatre”, MAST – „Maritime 

education and sail training for young people”)   

SCHLECHTE PRAKTIKEN  

 Die Bezeichnung des Projekts darf keine Urheberrechte verletzen.  

Insbesondere bei Projekten, deren Werbestrategie (Entwicklung eines Logos, 

Internet – Domain sowie alle Bildmaterialien) sich auf Abkürzungen stützt und 

wo kein Langtitel verwendet wird, ist zu prüfen, ob keine Urheberrechte 

verletzt werden. So z.B. wurde in der Förderperiode 2007-2013 ein Entwurf 

des Projekts im Rahmen des Programms Südostsee „Integration and 

education of students, graduates and SME’s in terms of industrial design 

management” mit der Abkürzung “DesignSHIP” wegen Verletzung von 

Urheberrechten angeklagt.  Die Abkürzung „DesignSHIP” war eine 

Handelsmarke, die noch vor der Entstehung des Projekts registriert wurde.  

Unter diesen Umständen musste die Abkürzung des Projekts in einer relativ 

fortgeschrittenen Phase der Publizitätsmaßnahmen geändert werden, was 

hinsichtlich der gesamten Kommunikationsstrategie negative Folgen hatte.  

 

VI. Erforderliche Angaben  

 

Alle Kommunikationsmaßnahmen, die von Begünstigten durchgeführt werden, 

müssen einen Hinweis auf die Förderung enthalten z. B. durch Anbringen des 

Logos des Programms und des EU-Emblems gemäß der 

Durchführungsverordnung der Europäischen Kommission (das EU-
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Fahnenemblem mit dem Schriftzug „Europäische Union“) sowie des Hinweises 

auf den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. Es ist zulässig die 

Logos in der Korrespondenz, Anwesenheitslisten, Verträgen und in den 

Ausschreibungsunterlagen monochromatisch darzustellen. Das Logo des Programms 

wird stets deutlich sichtbar und so platziert, dass es auffällt. Die Größe steht im 

Verhältnis zur Größe des betreffenden Dokuments. Technische Aspekte von Logos 

sind im folgenden Kapitel erörtert.  

In der Verordnung Nr. 1303/2013 werden folgende Verpflichtungen des 

Begünstigten genannt: 

 Information auf der Webseite 

Der Begünstigte ist verpflichtet, auf seiner Webseite (soweit vorhanden), 

eine kurze Beschreibung des Projekts zu veröffentlichen  – es sollten hier 

Ziele und Errungenschaften des Projekts dargestellt werden und zwar mit dem 

Hinweis auf die Förderung der Europäischen Union.  

 Anbringen eines Plakats mit Informationen zum Projekt 

Es ist auch erforderlich, wenigstens ein Plakat (Mindestgröße A3) mit 

Informationen zum Projekt an einer gut sichtbaren Stelle (etwa im 

Eingangsbereich eines Gebäudes) anzubringen.   

 Kennzeichnung aller Dokumente und Informationsmaterialien, die im 

Rahmen des Projekts erstellt wurden 

 Anbringen von Hinweisschildern und Erläuterungstafeln  

 

Pflichten des Begünstigten im Bereich der Kennzeichnung von Projekten: 
 

 

Ich setze ein 
Projekt um – 
Meine Pflichten  Kennzeichnung 

von 
Maßnahmen 
sowie von 
Informations-
und 
Werbeartikeln  

Kennzeichnung 
von Projekt-
unterlagen   

Anbringen eines 
Plakats 
(Mindestgröße 
A3) mit 
Informationen 
zum Projekt an 
einer gut 
sichtbaren 
Stelle 

Veröffentlichung auf 
der Webpage: 

 des Logos des 
Programms mit dem 
EU-Emblem gemäß 
der 
Durchführungsveror
dnung der 
Europäischen 
Kommission (das 
EU-Fahnenemblem 
mit dem Schriftzug 
„Europäische 
Union“) und mit 
dem Verweis auf 
den Europäischen 
Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) 

 einer 
Projektbeschreibung  

 Aufstellung 
eines 
Hinweis-
schildes 
während der 
Laufzeit des 
Projekts  

Aufstellung 
einer 
Erläuterungs-
tafel nach 
Abschluss 
eines Projekts 



11 
 

 

 

Ich setze ein 
Projekt um – 
Meine Pflichten  Kennzeichnung 

von 
Maßnahmen 
sowie von 
Informations-
und 
Werbeartikeln  

Kennzeichnung 
von Projekt-
unterlagen   

Anbringen eines 
Plakats 
(Mindestgröße 
A3) mit 
Informationen 
zum Projekt an 
einer gut 
sichtbaren 
Stelle 

Veröffentlichung auf 
der Webpage: 

 des Logos des 
Programms mit dem 
EU-Emblem gemäß 
der 
Durchführungsveror
dnung der 
Europäischen 
Kommission (das 
EU-Fahnenemblem 
mit dem Schriftzug 
„Europäische 
Union“) und mit 
dem Verweis auf 
den Europäischen 
Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) 

 einer 
Projektbeschreibung  

 Aufstellung 
eines 
Hinweis-
schildes 
während der 
Laufzeit des 
Projekts  

Aufstellung 
einer 
Erläuterungs-
tafel nach 
Abschluss 
eines Projekts 

der öffentliche 
Gesamtbeitrag 5 
zum Projekt beträgt  
500.000 EUR oder 
weniger  X X X X   

Der öffentliche 
Gesamtbeitrag zum 
Projekt beträgt 
500.000 EUR oder 
weniger und das 
Vorhaben enthält 
Investitions-
bestandteile   

X X X X  X 

Der öffentliche 
Gesamtbeitrag zum 
Projekt beträgt 
mehr als 500 000 
EUR und: 

 es wird bei dem 
Projekt kein 
materieller 
Gegenstand 
angekauft  

•  es werden dabei 
keine 
Infrastruktur- 
oder 
Bauvorhaben 
finanziert. 

X X X X   

Der öffentliche 
Gesamtbeitrag zum 
Projekt beträgt 
mehr als 500 000 
EUR und es werden 
dabei Infrastruktur- 
oder Bauvorhaben 
finanziert 

X X  X X X 

                                                           
5
  der öffentliche Gesamtbeitrag – die gesamte Förderung des Projekts, d.h. die Gesamthöhe der Mittel, die 

allen Partnern gewährt wurden.  
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Ich setze ein 
Projekt um – 
Meine Pflichten  Kennzeichnung 

von 
Maßnahmen 
sowie von 
Informations-
und 
Werbeartikeln  

Kennzeichnung 
von Projekt-
unterlagen   

Anbringen eines 
Plakats 
(Mindestgröße 
A3) mit 
Informationen 
zum Projekt an 
einer gut 
sichtbaren 
Stelle 

Veröffentlichung auf 
der Webpage: 

 des Logos des 
Programms mit dem 
EU-Emblem gemäß 
der 
Durchführungsveror
dnung der 
Europäischen 
Kommission (das 
EU-Fahnenemblem 
mit dem Schriftzug 
„Europäische 
Union“) und mit 
dem Verweis auf 
den Europäischen 
Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) 

 einer 
Projektbeschreibung  

 Aufstellung 
eines 
Hinweis-
schildes 
während der 
Laufzeit des 
Projekts  

Aufstellung 
einer 
Erläuterungs-
tafel nach 
Abschluss 
eines Projekts 

Der öffentliche 
Gesamtbeitrag zum 
Projekt beträgt 
mehr als 500 000 
EUR und es wird bei 
dem Projekt ein 
materieller 
Gegenstand 
angekauft  

X X X X  X 

Alle oben genannten Aspekte werden im Folgenden detailliert erörtert. 

Darüber hinaus ist im Zuwendungsvertrag die Verpflichtung des Begünstigten 

vorgesehen, die gesamte audiovisuelle Dokumentation6 an die 

Verwaltungsbehörde (über das Gemeinsame Sekretariat) zu übermitteln. Dies 

gilt auch für die Genehmigung für die Verwendung dieser Unterlagen.  Mindestgröße 

der zu übermittelnden Fotos in Pixel  1795 x 2480,  Mindestauflösung 300 DPI. 

 

VII. Die Logos –Technische Merkmale  

Das Logo des Programms wurde mit dem EU-Emblem sowie mit der 

Bezeichnung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung integriert. 

Dementsprechend ist es ausreichend die Informations- und Werbeartikeln mit 

dem Logo des Programms zu versehen ohne zusätzlich das EU-Emblem und 

den Verweis auf den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung zu 

platzieren. 

Das Logo des Programms mit dem EU-Emblem soll immer an sichtbarer Stelle, 

in allen Informations- und Werbeartikeln, gesetzt werden.  

Werden zusätzlich zu dem Logo des Programms weitere Logos der 

Projektpartner dargestellt, so soll das Programmlogo mindestens genauso 

                                                           
6
 Fotos, Filme, TV- und Rundfunksendungen 
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hoch bzw. breit wie das größte der anderen Logos sein. Zusätzlich muss das 

Programmlogo immer rechts in der Aufstellung der Zeichen platziert werden. 

 

Das Logo des Kooperationsprogramms INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020 in 

Farbe und in einfarbiger Version wurde unten dargestellt. Für die Anwendung 

jeweiliger Version (in Farbe, einfarbig, auf mehrfarbigen Hintergrund) gelten Regeln 

wie für das Emblem der Europäischen Union, mit Rücksicht auf die unten 

formulierten Leitlinien.  

 

 

 

 

Die Logos in verschiedenen Formaten können auf der Webseite des Programms 

unter: www.plsn.eu, im Verzeichnis: Dokumente abgerufen werden. 

 Alle Logos sollen in Farbe dargestellt werden. Es gilt der Grundsatz, dass die 

Logos an allen Materialien/in allen Unterlagen entweder einheitlich einfarbig 

oder in Farbe dargestellt werden sollen (dass einige Logos in Farbe und andere 

einfarbig dargestellt werden, ist nicht zulässig). 

Die Aufstellung darf keine Logos von privaten Auftragnehmern bzw. Sponsoren 

enthalten, die zwar an der Durchführung/Förderung von Projektmaßnahmen beteiligt 

selbst aber keine Begünstigten sind. Sollen die obengenannten Anforderungen nicht 

beachtet werden, so hat es zu Folge, dass die Ausgaben für Informations- und 

Werbematerialien nicht im gesamten Ausmaß als förderfähig anerkannt werden. 

Werden die Logos nicht ordnungsgemäß verwendet (ist z.B. das Logo 

ausgedehnt, verschwommen oder es wurde Schriftart geändert), so können die 

Kosten jeweiliger Informations- und Werbematerialien als nicht förderfähig 

erklärt werden.  

http://www.plsn.eu/
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Das Emblem besteht aus einer blauen rechteckigen Flagge, deren Breite 

eineinhalbmal die Höhe misst. Auf einem unsichtbaren Kreis, dessen Mittelpunkt die 

Schnittstelle der Diagonalen des Rechtecks bildet, sind in gleichen Abständen zwölf 

goldene Sterne angeordnet.  Der Kreisradius beträgt ein Drittel der Rechteckhöhe.  

Jeder Stern hat fünf Zacken, deren Spitzen einen unsichtbaren Umkreis mit einem 

Radius von jeweils 1/18 der Rechteckhöhe berühren. Alle Sterne stehen senkrecht, 

d. h., ein Zacken weist nach oben, während zwei weitere auf einer unsichtbaren Linie 

ruhen, die die Senkrechte zum Fahnenschaft bildet.  Die Sterne sind wie die Stunden 

auf dem Zifferblatt einer Uhr angeordnet. Ihre Zahl ist unveränderlich. 

Das Emblem hat folgende Farben: 

 PANTONE REFLEX BLUE für die Rechteckfläche 

 PANTONE YELLOW für die Sterne 

 

Welche Farben der Web-Palette hexadezimal entsprechen, wird in der 

Durchführungsverordnung der Europäischen Kommission geregelt. 

Bei Verwendung von einfarbiger Reproduktion und Schwarz ist das Rechteck mit 

einer schwarzen Linie zu umgeben. Die Sterne sind schwarz auf weißem Untergrund 

einzusetzen. 

Das EU-Emblem und der Schriftzug „die Europäische Union“ werden stets deutlich 

sichtbar platziert. Der Schriftzug muss so groß sein, dass er lesbar ist.  

 

VIII. Kennzeichnung der Projekte: Plakat, Hinweisschild, Erläuterungsstafel 

 

 Plakat mit Informationen zum Projekt  

Während der Durchführung eines aus dem EFRE unterstützten Projekts ist der 

Begünstigte verpflichtet, an einer gut sichtbaren und für die Öffentlichkeit 

zugänglichen Stelle ein Plakat anzubringen. Es enthält mindestens folgende Daten:  

 das Logo des Programms samt demEU-Emblem und mit dem Verweis auf 

die Europäische Union (Unter dem EU-Emblem wird immer die vollständige 

Bezeichnung „Europäische Union“ platziert. Abkürzungen sind nicht zulässig) 

sowie die Bezeichnung der Förderquelle des Projekts d. h. Europäischer 

Fonds für Regionale Entwicklung, 

 die Bezeichnung des Projekts, 
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Dabei nehmen die geforderten Elemente mindestens 25 % des Plakats ein.  Bei der 

Positionierung des Textes im Verhältnis zum Logo des Programms ist darauf zu 

achten, dass sich der Text nicht mit dem Logo und dem EU-Emblem überschneidet. 

Das Plakat mit Informationen zum Projekt wird auch bei sog. „weichen“ Projekten 

vorgeschrieben.  Mindestgröße des Plakats – Format A3.  Das Plakat muss an einer 

gut sichtbaren und für die Öffentlichkeit zugänglichen Stelle vom Anfang bis zum 

Ende der Projektrealisierung platziert werden. Bei Projekten, bei denen der 

öffentliche Gesamtbeitrag zum Projekt mehr als 500 000 EUR beträgt und dabei 

Infrastruktur- oder Bauvorhaben finanziert werden, muss ein Hinweisschild 

angebracht werden (größer als Plakat).  

GESTALTUNGSBEISPIEL FÜR EIN PLAKAT:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hinweisschild  

Hinweisschilder sind vom Begünstigten während der Durchführung eines Projekts 

aufzustellen, wenn der öffentliche Gesamtbeitrag zum Projekt mehr als 500.000 Euro 

beträgt.  Dabei handelt es sich um die gesamte Förderung eines Projekts, d.h. im Fall 

von ETZ, darunter auch des Kooperationsprogramms INTERREG Polen – Sachsen 

2014-2020, handelt es sich um die Gesamthöhe aller Mittel, die den Projektpartnern 

gewährt wurden. Dies bedeutet: wenn ein Projektpartner für „seinen” Teil des 

Projekts eine Förderung in Höhe von 150.000 erhielt und der Gesamtwert aller 

 

Projektziel: Schutz, Promovierung 

und Nutzung der Umgebindehäuser 

przysłupowej 
Begünstigter: Gemeindeamt in 

Woiwodschaft Niederschlesien 

 

Umgebindehäuser  - ihre Zukunft in 

der Landschaft an der polnisch-

sächsischen Grenze 
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Fördermittel im Rahmen jeweiligen Projekts den Betrag von 500.000 EUR übersteigt, 

so muss an jedem Investitionsstandort ein solches Hinweisschild aufgestellt werden.  

Das Hinweisschild soll an einer gut sichtbaren Stelle, ab dem ersten Tag der Arbeiten 

zur Durchführung eines Projekts angebracht werden. Mindestgröße des 

Hinweisschildes ist 90x70 cm. Das Hinweisschild hat folgende Angaben zu enthalten: 

 das Logo des Programms samt dem Emblem der EU und dem Verweis auf die 

Europäische Union (es wird immer die vollständige Bezeichnung „Europäische 

Union“ vorgeschrieben) sowie mit der Bezeichnung der Förderquelle, d. h. 

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung. 

 das Hauptziel der Investition (z.B. Modernisierung des historischen Gebäudes, 

Bau des Radweges usw.),  

 die Bezeichnung des Projekts 

Auf dem Hinweisschild sollen Schriftarten: Calibri notfalls Ubuntu verwendet werden. 

Kursivschrift, Unterstreichungen und Schrifteffekte sind nicht zulässig.  

Das Logo des Programms zusammen mit allen Informationen müssen mindestens 

25% der Fläche der Tafel einnehmen.  

Die Hinweisschilder sollen aus Materialien hoher Qualität und Resistenz gegen 

externe Faktoren hergestellt worden sein.  

GESTALTUNGSBEISPIEL FÜR EIN HINWEISSCHILD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektziel: Schutz, Promovierung und Nutzung der 

Umgebindehäuser 

 Begünstigter: Gemeindeamt in Woiwodschaft Niederschlesien 

 

Umgebindehäuser  - ihre Zukunft in der Landschaft an der polnisch-

sächsischen Grenze 
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 Erläuterungstafel 

Spätestens drei Monate nach der Projektabrechnung sind vom Begünstigten 

permanente Erläuterungstafeln anzubringen.  Bei Linienprojekten (z.B. Straßen, 

Radwege) beträgt die Mindestgröße der Erläuterungstafel 90x70 cm. Bei sonstigen 

Projekten ist das Format A3 ausreichend. Die Erläuterungstafel ist an einer gut 

sichtbaren Stelle aufzustellen. Werden lediglich Innenräume bzw. Gebäudeteile 

renoviert, so ist die Erläuterungstafel am jeweiligen Bereich des Gebäudes 

aufzustellen.   

In Ausnahmefällen kann der Ausmaß der Erläuterungstafel geringer ausfallen. 

Einzelheiten dazu werden in Abstimmung mit zuständiger Behörde (Gemeinsames 

Sekretariat, Behörden, die für die Umsetzung eines Schirmprojekts zuständig sind, 

Verwaltungsbehörde) vereinbart.   

Die Erläuterungstafeln sind bei allen Projekten vorgeschrieben, bei denen:  

 der öffentliche Gesamtbeitrag zum Projekt mehr als 500 000 EUR beträgt; 

 ein materieller Gegenstand angekauft bzw. Infrastruktur- oder 

Bauvorhaben finanziert werden. 

Die Erläuterungstafel enthält gleiche Elemente wie das Hinweisschild. Die 

Informationen müssen mindestens 25 % der Fläche der Tafel einnehmen. 

Bei der Positionierung des Textes ist darauf zu achten, dass sich der Text nicht mit 

dem Logo des Programms und dem EU-Emblem überschneidet. Auf der 

Erläuterungstafel kann auch eine Information über den prozentuellen Anteil der EU- 

Fördermittel enthalten werden.  

Die Erläuterungstafeln sollen visuell ansprechend und beständig gegen 

Witterung sein (z.B. Metall, Glas, Stein).  Der Begünstigte ist verpflichtet, die 

Erläuterungstafeln in der gesamten Projektdauer zu warten (sie sollen bei 

Beschädigungen oder wenn die Farben verblichen sind usw. ersetzt werden). Es ist 

dafür zu sorgen, dass der Schriftzug klar und proportional ist.  Die Informatio muss 

gut lesbar und eindeutig sein.  Es sollen auch grelle Farben vermieden werden, 

wodurch das Lesen erschwert werden könnte.   

Bei Linieninvestitionen (z.B. Radwege) müssen sowohl Hinweisschilder, als auch 

Erläuterungstafeln am Anfang und am Ende der Strecke aufgestellt werden.  

Der Begünstigte kann bereits in der Etappe der Bauarbeiten eine Tafel permanent 

anbringen, die sowohl die Anforderungen eines Hinweisschildes als auch einer 

Erläuterungstafel erfüllt. 

 

 



18 
 

 GUTE PRAKTIKEN   

 Anpassung der Tafel an die jeweilige Investition, z.B. eine gravierte Tafel, die 

an einem sanierten Gebäude oder an einer gut sichtbaren Stelle, etwa im 

Eingangsbereich eines Gebäudes, aufgestellt ist.  

 Bei Tourismusprojekten – Aufstellung von Tafeln mit einem „Mehrwert”, z.B. 

eine Erläuterungstafel, die neben allen geforderten Elementen auch eine 

Landkarte mit lokalen Attraktionen oder mit Darstellung eines Radweges 

enthält. 

 Auch Informationen über die Projektpartner können auf der Tafel enthalten 

sein. 

 Dies gilt vor allem für Projekte aus dem Bereich Kultur oder Projekte zur 

Förderung des gemeinsamen Erbes. Es können auch Webseiten von 

Projekten genannt werden, die in mindestens zwei Sprachversionen 

(deutscher und polnischer) betrieben werden. 

 

 SCHLECHTE PRAKTIKEN   

 Eine gewöhnliche weiße Tafel mit farbigem Schriftzug, die vor einem sanierten 

Holzgebäude aufgestellt wurde. In diesem Fall soll die Ausgestaltung des 

Hinweisschildes an das Gebäude angepasst werden.   

 Auch verblichene, entstellte Schilder wirken sich negativ auf das Bild des 

Begünstigten aus.  

 Aufstellen eines Schildes an einem Ort, wo es durch Bäume verdeckt ist usw.  

 

Bei der Beschaffung mobiler Geräte ist es empfehlenswert, sie z. B. mithilfe eines 

Aufklebers zu kennzeichnen, wobei es erforderlich ist sich an Vorgaben bezüglich 

Kennzeichnung zu halten. 

Zum Nachweis der Angemessenheit der durchgeführten Publizitätsmaßnahmen sind 

die Plakate/Hinweisschilder zu fotografieren und anschließend als Bilder in die 

Projektunterlagen aufzunehmen. Die elektronische Version des Plakats oder der 

Ausdruck in A4 – Format soll gespeichert werden. 
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IX. Publizitätsmaßnahmen (Instrumente) 

 

1. Die Webseite  

 

Jeder Begünstigte ist verpflichtet, auf seiner Webseite (soweit vorhanden) 

Informationen zum Projekt zu veröffentlichen. Allerdings verfügen nicht alle Projekte 

über eine eigene Homepage.  

So muss hier zwischen zwei Situationen unterschieden werden: 

 

  Webseiten der Begünstigten mit Informationen zum Projekt 

Auf der Homepage des Begünstigten soll während der Projektumsetzung an 

sichtbarer Stelle ein Verweis auf Lesezeichen - z.B. als Link mit Logos – mit 

Informationen zum jeweiligen Projekt, platziert werden. Nach dem Anklicken wird der 

Besucher automatisch zum entsprechenden Bereich geleitet.  Bei der Beschreibung 

des Projekts ist auf das folgende Muster zurückzugreifen:  

 

MUSTER: INFORMATIONEN ZUM PROJEKT, DIE AUF DER HOMEPAGE DES BEGÜNSTIGTEN 

VERÖFFENTLICHT WERDEN  

 Das Emblem der EU mit dem Verweis auf die Europäische Union und die 

Bezeichnung der Förderquelle „Europäischer Fonds für Regionale 

Entwicklung“ 

 Die Bezeichnung des Projekts 

 Die Bezeichnung des Programms 

 Der Lead Partner, Projektpartner (mit Verweisen zu ihren eigenen Webseiten) 

 Beschreibung des Projekts  

 Projektziele (nach Projektabschluss: Projektergebnisse) 

 Projektlaufzeit  

 Wert des Projekts 

 Förderung der Europäischen Union (prozentualer Anteil)  

 Audiovisuelle Materialien (z.B. Bilder, Landkarten, Videos) 
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  Projektbezogene Internetseiten 

Bei der Planung von Informations- und Publizitätsmaßnahmen ist zu bedenken, 

welche Ziele die projektbezogene Internetseite verfolgen (ist ihre Einrichtung sinnvoll 

und gerechtfertigt?), an wen (an welche Zielgruppe) sie ihre Inhalte richten sowie 

welche Informationen veröffentlich werden sollen. Bei der Entscheidung, eine 

projektbezogene Internetseite zu erstellen, ist zu beachten, dass diese regelmäßig 

aktualisiert und mit neuen, interessanten Inhalten (auch audiovisuellen) versehen 

wird. Die Projektwebseite muss „leben”, damit sie ihre Aufgabe erfüllt.  

Informationen müssen  auf eine attraktive Weise dargestellt werden (auch unter 

Einsatz von Bildern, audiovisuellen Inhalten und Banners). Dabei ist darauf zu 

achten, dass die Webpage übersichtlich bleibt. Inhalte sind logisch zu ordnen, damit 

sich die Nutzer leicht zurechtfinden können.  

Die Informationen über die geplanten Maßnahmen (z. B. Einladung der Teilnehmer 

zu den Veranstaltungen, zur Konferenz u. a.) sollen im Voraus veröffentlicht werden 

(die Veröffentlichung soll auf die Art erfolgen, die es ermöglicht das Datum der 

Veröffentlichung zu überprüfen). Die veröffentlichte Information soll nicht aus der 

Homepage entfernt werden (sie kann lediglich ins Archiv verschoben werden). 

Die Webseiten der Projekte, die im Kooperationsprogramm  INTERREG Polen – 

Sachsen 2014-2020 implementiert werden, müssen jeweils in deutscher und 

polnischer Sprache erstellt werden. Die Inhalte i beiden Sprachen sollen identisch 

sein, d. h. es soll sich um eine Übersetzung handeln. Alle Sprachversionen sind 

mit dem Fortschreiten der Projekte auf dem Laufenden zu halten. 

Die Adresse der projektbezogen Webseite soll kurz und einfach sein. Damit kann 

sie leichter verbreitet werden. Wir empfehlen, die Internet-Adresse u.a. in 

projektbezogenen Veröffentlichungen, Presseinformationen, TV-Beiträgen 

sowie auf jede andere effiziente Art und Weise zu verwenden, z.B. auf dem 

Firmenpapier und in Visitenkarten von Personen, die an der Durchführung des 

Projekts beteiligt sind. 

Die Webseiten sollen in der gesamten Laufzeit des Projekts betrieben werden.  

Projektbezogene Webseiten bzw. Lesezeichen auf der Internetseite der Begünstigten 

haben folgende Angaben zu enthalten:  

 Das Logo des Programms mit dem EU-Emblem und dem Hinweis auf die 

Europäische Union sowie auf die Bezeichnung der Förderquelle d. h. auf den 

Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sollen bei Aufrufen der 

Internetseite sichtbar sein und in der Sichtfläche eines digitalen Geräts 

erscheinen, ohne dass der Nutzer auf der Seite hinunterscrollen muss.  
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 Informationen zum Projekt (Angaben nach dem Muster) 

 Links zur Webseite des Programms   

 sowie gegebenenfalls das Logo des Begünstigten. 

 

GUTE PRAKTIKEN   

 Bei Investitionsprojekten können die Bilder „vor” und „nach” veröffentlicht 

werden. Dabei ist zu bedenken, dass der Grundsatz „je mehr, desto besser“ in 

diesem Fall keine Anwendung findet. Wir empfehlen, nur einige Fotos zu 

wählen, mit denen die Änderungen am besten zum Vorschein kommen.   

 Die Nutzer mögen auch kurze Videos (von Investitionsstandorten, 

Veranstaltungen) anbringen. Diese müssen allerdings interessant gedreht 

werden.   

 Die Gestaltung der Webpage, wo Aktuelles gleich ins Auge fällt.   

 Es empfiehlt sich, elektronische Version von Veröffentlichungen und sonstiger 

Projekt – Newsletter auf Internetseite zu veröffentlichen.  

 Wichtig ist, dass die Webseite in der ganzen Laufzeit des Projekts und in der 

Projektdauer regelmäßig aktualisiert wird (z.B. die Veröffentlichung von 

Inhalten, die sich mit dem thematischen Schwerpunkten des Projekts, der 

Partnerschaft usw. überschneiden). 

 Es ist auch ratsam, das Verhalten von Besuchern auszuwerten (z.B. unter 

Einsatz des kostenlosen Tools Google Analytics). 

SCHLECHTE PRAKTIKEN   

 Inhalte werden ausschließlich im Bereich „Aktuelles” veröffentlicht, wo sie 

schnell nicht mehr sichtbar und schwer zu finden sind. Durch einzelne 

Informationen wird kein umfassendes Bild des Projekts vermittelt.  

 Die Beschreibungen von geplanten Projektzielen werden nicht gelöscht, 

obwohl das Projekt seit langem abgeschlossen ist. 

 Sehr negativ bewerten die Nutzer nicht vollendete Internetseiten (Mitteilung 

„Webseite befindet sich noch im Aufbau“). Es ist daher besser, die Webpage 

vorerst nicht zu aktivieren oder für die Zeit der Veränderungen 

„auszuschalten”. 

 Es werden während der gesamten Laufzeit des Projekts nur einige 

Informationen veröffentlicht (z.B. Informationen über Projektbeginn, zwei 
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Treffen der Projektpartner sowie über eine gemeinsame Veranstaltung und 

über den Projektabschluss). 

 Die Webseite wird nicht aktualisiert (Das Projekt wurde z.B. im 1. Quartal 

abgeschlossen und im 4. Quartal befinden sich auf der Internetseite weiterhin 

Informationen zu geplanten Maßnahmen).    

 Veröffentlichung langer Videos (nicht alle Benutzer können solche Videos 

herunterladen). Es besteht auch die Gefahr, dass solche Inhalte nicht 

vollständig angesehen werden. Dies gilt vor allem für Interviews und Videos, 

deren Form für den Nutzer unattraktiv ist).  

 

2. Veranstaltungen 

 

Der Erfolg der geplanten Veranstaltung hängt in hohem Maße davon ab, ob das Ziel 

und die Zielgruppe richtig festgelegt wurde. Wichtig ist festzulegen, wie die 

Information die Zielgruppe erreichen soll, und eine gute Planung vorzunehmen 

(sowohl in Bezug auf den Ausgabenplan, als auch auf die Organisation). 

Werden Veranstaltungen im Rahmen des Projekts bzw. Teilnahme an externen 

Veranstaltungen geplant, so müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden:  

 Anpassung der Veranstaltung an die Eigenart des Projekts und damit auch an 

das Ziel des Treffens und an die Zielgruppe (so bieten z.B. Ausstellungen, die 

im öffentlichen Räum veranstaltet werden, eine Gelegenheit, den lokalen 

Gemeinschaften und Touristen Bilder, Diagramme sowie den Stand „vor“ und 

„nach“ dem Projekt zu präsentieren). Es kann dabei auch gezeigt werden, wie 

sich die neue Investition auf die Lebensqualität der lokalen Bevölkerung 

auswirkt. Konferenzen sind eine gute Gelegenheit, lokalen 

Entscheidungsträgern und Organisationen Forschungsergebnisse sowie die 

im Rahmen des Projekts entwickelten guten Praktiken vorzustellen.  Während 

des Tages der Offenen Tür sowie auf anderen Veranstaltungen, die sich an 

die allgemeine Öffentlichkeit richten, können lokale Gemeinschaften und 

Journalisten mit sachlichen Daten zum Projekt vertraut gemacht werden. 

Dabei kann auch die Investition und deren Vorteile dargestellt werden.  

 Man muss sich überlegen, welche Inhalte kommuniziert werden sollen und ob 

eine Veranstaltung gewünschte Ergebnisse mit sich bringen wird.   

 Die Wahl des Veranstaltungsortes –  der Ort muss mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln leicht erreichbar sein. Der Begünstigte ist dazu verpflichtet 

einen solchen Ort der Veranstaltung auszuwählen, der auch für Menschen mit 

Behinderungen leicht erreichbar wird. 
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 Auswahl des Termins – es ist wichtig zu überprüfen, ob im vorgesehenen 

Termin keine andere Veranstaltung stattfindet, die für die Zielgruppe ebenfalls 

attraktiv sein könnte; 

 Veranstaltungen, die im Rahmen grenzüberschreitender Projekte stattfinden, 

sollen gemeinsam durchgeführt werden. Das heißt, dass sich an ihnen auch 

Projektpartner und lokale Gemeinschaften aus dem Nachbarland beteiligen 

sollten (dies ist bereits bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen). 

 Die ordnungsgemäße Kennzeichnung der Veranstaltung. - Am 

Veranstaltungsort muss jeweils eine Information sichtbar sein, dass die 

Veranstaltung im Rahmen des Projekts (Bezeichnung des Projekts) stattfindet. 

Das Logo des Programms mit dem Emblem der EU und dem Verweis auf die 

Europäische Union sowie die Bezeichnung der Förderquelle d. h. des 

Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung muss sichtbar sein. Der 

Begünstigte ist verpflichtet, eine Information zur Veranstaltung/Einladung an 

das Gemeinsame Sekretariat rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vor dem 

geplanten Termin der Veranstaltung) zu übersenden.  

 Darüber hinaus hat der Begünstigte kurze Informationen über die 

Errungenschaften des Projekts an das Gemeinsame Sekretariat und somit 

auch an die Verwaltungsbehörde zu senden.  

 

Vorteile der Promotionsveranstaltungen: 

 Bei den meisten Veranstaltungen können sich alle Beteiligten am gleichen Ort 

und zur gleichen Zeit treffen.  

 Interaktivität. Damit wird eine bilaterale Kommunikation mit einer großen 

Gruppe von Menschen gemeint. 

 Eine Veranstaltung ist für die Medien viel attraktiver als Veröffentlichungen 

oder Erstellung einer Webseite (Dabei können zusätzlich Broschüren verteilt 

oder über die projektbezogene Internetseite informiert werden). 

Auf einer Veranstaltung werden nicht nur Informationen zum Projekt vermittelt, 

sondern auch das Image der Veranstalters aufgebaut. Hinweise auf das 

Projekt, das Programm sowie auf die Förderung der Europäischen Union sind 

sowohl bei Projektmaßnahmen als auch bei Reden, Briefings, Interviews oder 

Pressekonferenzen, die im Zusammenhang mit dem Projekt veranstaltet 

werden, erforderlich. 

 

Bei der Planung von Informations- und Publizitätsmaßnahmen  können die 

Begünstigten auch an zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen, an denen sie die 
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Möglichkeit haben, ihr Projekt und dessen Auswirkungen den Anderen vorzustellen.  

Die Verwaltungsbehörde und das Gemeinsame Sekretariat empfehlen 

Teilnahme an  

 European Cooperation Day (Tag der Europäischen Zusammenarbeit) – 

der Initiative des Programms INTERACT, die rund um den 21.September 

stattfindet. Die ETZ-Programme (Gemeinsame Sekretariate) und Begünstigte 

veranstalten zu dieser Zeit eine Reihe von Attraktionen.  Die Veranstaltungen 

finden in ganz Europa statt. Ziel dieser Maßnahmen ist, die Errungenschaften 

der territorialen Zusammenarbeit zu präsentieren.  Die Projekte werden für alle 

Besucher zugänglich gemacht. Zudem werden zahlreiche Wettbewerbe und 

sonstige Attraktionen veranstaltet.  Beschreibungen der einzelnen Events 

befinden sich auf der Internetseite  www.ewt.gov.pl sowie auf der Homepage 

der Veranstaltung:  www.ecday.eu.  Projekte, die am European Cooperation 

Day teilnehmen, können das Logo der Veranstaltung auf Plakaten und in den 

Flyern verwenden.  Möglich ist auch, ein Banner auf der Webseite des 

Begünstigten zu erstellen. Die Logos in Nationalsprachen und in zahlreichen 

Formaten können auf der Homepage des EC Day, Lesezeichen Media corner” 

abberufen werden.  

 

Bei der Planung von Projektveranstaltungen sollten Sie daher Fristen 

berücksichtigen, die mit dem EC Day zusammenfallen.  Dadurch werden 

Chancen für eine größere Promotion des jeweiligen Projekts geschaffen.  

 Tagen der Offenen Tür und anderen Veranstaltungen, die durch das 

Gemeinsame Sekretariat, die Verwaltungsbehörde und Nationale 

Behörde koordiniert werden –  Beispiel dafür ist die Teilnahme polnischer 

Begünstigten an allgemeinpolnischen Tagen der Offenen Tür, die zum Anlass 

vom 10. Jahrestag des EU-Beitritts Polens" veranstaltet wurden.  Der Vorteil 

der Beteiligung an solchen Veranstaltungen besteht in horizontaler Promotion 

(Veröffentlichung von Informationen auf Webseiten, in Zeitungen und anderen 

Medien usw.) 

 Teilnahme an Foren, Messen und anderen Events -  Wir empfehlen den 

Begünstigten auch, selbständig nach Veranstaltungen zu suchen, auf denen 

sie Ergebnisse ihrer Projekte vorstellen könnten (z.B. die Tage der Stadt, 

http://www.ewt.gov.pl/
http://www.ecday.eu/
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Events mit gleichen thematischen Schwerpunkten wie das Projekt, Tourismus 

– Messen usw.), wobei die Teilnahme an Ereignissen außerhalb des 

Fördergebietes ausführlich begründet werden soll. 

 

 GUTE PRAKTIKEN   

 Bei Konferenzen und Workshops sollten wichtige Informationen an der Tür 

zum Konferenzraum angebracht werden (Bei Projekten, bei denen mehrere 

Schulungen vorgesehen sind, können zusätzlich auch mobile Roll-Ups zur 

Verfügung gestellt werden).   

 Bei offenen Veranstaltungen soll ein gut sichtbares Banner auf der Bühne 

aufgestellt werden. Der Moderator soll in regelmäßigen Zeitabständen (nicht 

nur zu Beginn der Veranstaltung) auf die Förderung des Projekts hinweisen. 

 Muss die Teilnehmerzahl aus organisatorischen Gründen (Raumgröße, 

Kosten für Catering) begrenzt werden, sollten keine Einschränkungen für 

Journalisten vorgesehen werden, die Interesse an der Konferenz haben. 

Dadurch werden gute Kontakte mit Medien gepflegt.  

 

SCHLECHTE PRAKTIKEN   

 „Gemeinsame” Veranstaltungen ohne den Projektpartner (z.B. 

Sportwettbewerbe, an denen sich nur Sportler aus einem Land beteiligen und 

der Projektpartner lediglich durch zwei Vertreter der Partnergemeinde bzw.-

organisation als Beobachter repräsentiert wird).  

 Es wird eine Veranstaltung wegen Abschluss der Investition organisiert. 

Informationen über das Projekt, das Programm oder die Förderung der 

Europäischen Union bleiben allerdings aus.  

 

3. Veröffentlichungen  

 

Veröffentlichungen gehören zu den meist gewählten Publizitätsmaßnahmen. Es gibt 

wohl kaum ein Projekt, in dessen Rahmen keine Bücher, Alben, Flyer, Plakate oder 

Broschüren herausgegeben wurden. Veröffentlichungen, die gemeinsam von beiden 

Projektpartnern entwickelt werden, müssen mindestens zweisprachig sein. Das heißt, 

sie sollen in Nationalsprachen der Projektpartner verfasst werden. Auch auf gute 

Übersetzung ist besonderer Wert zu legen. 
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Die begrenzte Auflage von Drucksachen kann zur Folge haben, dass die Bestände 

schnell vergriffen werden und nicht allen Beteiligten zur Verfügung stehen. Sollte das 

Hauptergebnis eines Projekts die Herausgabe einer Studie sein, so sind 

Vertriebswege besonders gut zu planen.  Es wird daher empfohlen, elektronische 

Version der Veröffentlichung zu erstellen und diese im Internet zu veröffentlichen 

(wobei keine Urheberrechte verletzt werden können). Die „Lebensdauer” 

solcher Publikationen ist nämlich wesentlich länger.  

Es besteht auch die Verpflichtung, sowohl einen Ausdruck, als auch die 

elektronische Version der Publikation an das Gemeinsame Sekretariat zu 

übersenden (bei Begünstigten von Kleinprojekten erfolgt dies über Behörden, die für 

die Umsetzung des jeweiligen Schirmprojekts zuständig sind). 

 

Ordnungsgemäße Kennzeichnung der Veröffentlichungen  

Alle Bücher, Alben, Flyer, Broschüren usw., die im Rahmen eines Projekts 

herausgegeben werden, müssen gekennzeichnet werden. Folgende Elemente 

müssen enthalten werden: 

- das Logo des Programms samt dem EU-Emblem und dem Verweis auf die 

Europäische Union (unter dem EU-Emblem wird immer die vollständige Bezeichnung 

„Europäische Union“ platziert. Abkürzungen sind nicht zulässig) sowie mit der 

Bezeichnung der Förderquelle, d. h. Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung 

Die genannten Informationen müssen auf der Umschlagseite platziert werden.  

Um Probleme mit Platzierung des EU-Emblems auf farbigem Untergrund zu 

vermeiden, sollte im oberen bzw. unteren Teil der Umschlagseite ein weißer 

bzw. cremefarbener Rand vorgesehen werden, wo man das Logo platzieren 

kann.  

Bücher, Alben sowie Broschüren, die im Rahmen eines Projekts herausgegeben 

werden, sollten mit dem Hinweis „kostenloses Exemplar” versehen werden.  

Zusätzlich sollen alle Publikationen den folgenden Vorbehalt enthalten: 

F¿r den Inhalt dieser Publikation sind ausschlieÇlich deren Autoren verantwortlich. 

Die in dieser Verºffentlichung zum Ausdruck gebrachten Ansichten d¿rfen keinesfalls 

dahingehend interpretiert werden, dass sie die offizielle Meinung der Europªischen 

Union wiederspiegeln. 
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4. Pressemitteilungen 

 

Eine Pressemitteilung ist ein kurzer Text,  der an die Medien weitergeleitet wird, um 

die wichtigsten Informationen zum Projekt zu übermitteln. Die Pressemitteilung 

kann den Journalisten auf einer Pressekonferenz  verteilt, per Fax oder per E-Mail 

gesendet oder auch auf der Internetseite veröffentlicht werden.   

Über Medien können Informationen sehr effizient verbreitet werden. Die 

Voraussetzung ist, dass wir deren Reichweite, Auflage (bei Zeitungen und 

Zeitschriften) Leser/Hörer/Zuschauer-Profil, thematische Schwerpunkte sowie  Stil 

der Berichterstattung kennen.  Dabei ist es entscheidend, ob die jeweilige Redaktion 

Interesse an dem jeweiligen Projekt hat. Daher sollen sämtliche 

Presseinformationen professionell erstellt werden und einen hohen sachlichen 

Wert aufweisen (dies gilt sowohl für gesponserte Artikel als auch für 

Pressemitteilungen).  

Eine Pressemitteilung muss interessant sein, höchstens eine A4-Seite einnehmen 

sowie in einem editierbaren Format (keine PDF-Datei) gesendet werden.  Der Titel 

sollte kurz gefasst sein und die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich richten.  

Pressemitteilungen sind mit den wichtigsten Elementen der Kennzeichnung zu 

versehen (dh. das Logo des Programms samt dem EU – Emblem mit dem Hinweis 

auf die Europäische Union und auf den Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung, gegebenenfalls auch Werbespruch).  

Eine Pressemitteilung wird gewöhnlich folgendermaßen aufgebaut:  
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Werden an Medien Pressemitteilungen lediglich mit solchen Informationen geschickt, 

dass ein weiteres Treffen der Projektpartner stattfand und künftige 

Kooperationsmöglichkeiten abgestimmt wurden, so wird dies das Gegenteil dessen 

bewirken, was beabsichtigt war. Solche Mitteilungen werden von Redaktionen 

vollständig ignoriert (Im Endeffekt werden sie kein weiteres Interesse am Projekt 

haben).  

Einladungen zu einer Pressekonferenz, Eröffnungs- und die Abschlusskonferenz  

oder einer anderen Veranstaltung im Rahmen des Programms müssen so konzipiert 

werden, dass sie Interesse wecken.  Eine gewöhnliche Einladung (mit Information 

zur Veranstaltung, Datum, Uhrzeit und Ort) kann eine von vielen sein, die ein 

Journalist erhält.  Er wird zu jener Veranstaltung gehen, die er am interessantesten 

findet.   

Für die Effizienz der Öffentlichkeitsarbeit ist weder die Zahl der gesandten 

Pressemitteilungen noch die Anzahl der Journalisten entscheidend, die sich an einer 

Pressekonferenz/ an einer für sie veranstalteten Reise beteiligten. Wichtig ist, ob 

unsere Mitteilung die Zielgruppe erreichte (ob ein Presseartikel, Radiointerview usw. 

veröffentlicht wurde). 

Medieninformationen sollen die Bezeichnung des Projekts und der Förderquelle, d.h. 

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung, enthalten. Dies gilt nicht für 

gesponserte Artikel/kostenpflichtige Presseanzeigen, die vom Begünstigten bestellt 

werden. In diesem Fall ist die Verwendung von Logo des Programms erforderlich. 

 

GUTE PRAKTIKEN   

 Anpassung des Mediums (sowohl hinsichtlich des Themas als auch der 

Auflage) an die Eigenart des Projekts und an die definierten Ziele – z.B. 

Information zu einem Projekt im Bereich des kulturellen Erbes kann in 

einer Zeitschrift für Globetrotter veröffentlicht werden; 

 Medienmonitoring und Archivierung aller Mitteilungen (nicht nur 

kostenpflichtiger Anzeigen) über das Projekt, die in den Medien (und im 

Internet) veröffentlicht werden.  

Die Begünstigten sind verpflichtet, sämtliche Medienberichte über ihr Projekt an das 

Gemeinsame Sekretariat zu übersenden (bei Begünstigten von Kleinprojekten erfolgt 

dies über Behörden, die für die Umsetzung eines Schirmprojekts zuständig sind). 

SCHLECHTE PRAKTIKEN   

 Veröffentlichung von Informationen zum Projekt auf Internetportals, die 

nicht regelmäßig aktualisiert werden und geringe Besucherzahlen 

aufweisen; 



29 
 

  Veröffentlichung einer Information über die neuen touristischen 

Attraktionen in den Medien/in Internetportals, die sich mit ganz anderen 

Themen beschäftigen.  

5. Werbematerial  

 

Wird es geplant, Werbematerial im Rahmen eines Projekts zu bestellen, so sind 

einige Fragen im Vorfeld zu  klären.  

 Entspricht die Eigenart des Werbematerials dem Projekt? (So soll z.B. ein 

Becher aus zerbrechlicher Keramik als kein Werbeartikel bei touristischen 

Projekten geplant werden. Ein reflektierendes Armband kann dagegen die 

Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern steigern und somit eignet es sich 

gut für die Verkehrsprojekte).  

 Ist das jeweilige Werbematerial gut für die Zielgruppe geeignet?  

 In wieweit sind Werbeartikel tatsächlich praktisch? (Werbematerial soll nicht 

ausschließlich als Träger von Logos dienen.) 

 Kann jeweiliges Material als förderfähige Kosten gemäß Leitlinien zur 

Förderfähigkeit erklärt werden? 

 Kann das gewählte Werbematerial entsprechend gekennzeichnet werden? 

Jedes Werbematerial muss deutlich, ästhetisch und dauerhaft gekennzeichnet 

werden. Folgende Elemente werden am Werbematerial platziert: das Logo des 

Programms samt dem EU-Emblem sowie mit dem Verweis auf die Europäische 

Union (unter dem EU-Emblem wird immer die vollständige Bezeichnung 

„Europäische Union“ platziert. Abkürzungen sind nicht zulässig) und der 

Bezeichnung der Förderquelle, d. h. Europäischer Fonds für Regionale 

Entwicklung.  

Kleine Werbeartikel (Kugelschreiber, USB-Sticks) werden nur mit dem Logo 

des Programms samt dem EU-Emblem mit dem Schriftzug „die Europäische 

Union“ und mit dem Verweis auf den Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung gekennzeichnet. In solchen Fällen müssen die Logos und 

insbesondere der Schriftzug „die Europäische Union“ so groß sein, dass sie 

gut lesbar sind. Es ist nicht zulässig den Hinweis auf die Förderung z. B. durch 

das Logo des Begünstigten zu ersetzen. 

Es wird empfohlen ein Exemplar bzw. ein Foto der Werbe- und 

Informationsmaterialien, die während der Projektumsetzung hergestellt wurden 

als Nachweis für die getragenen Ausgaben aufzubewahren. 
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GUTE PRAKTIKEN   

 Gravieren von Logos an Gegenständen, bei denen andere 

Kennzeichnungsmethoden unwirksam wären.  

 

SCHLECHTE PRAKTIKEN   

 Kennzeichnung mit einem Aufkleber, den man jederzeit ablösen kann;  

 Es wird nur die Verpackung des Werbematerials gekennzeichnet (die 

gewöhnlich sowieso gleich im Mülleimer landet).   

 

6. Sonstige Unterlagen und Dokumente, die bei der Durchführung 

eines Projekts verwendet werden 

 

Der Begünstigte hat dafür zu sorgen, dass alle Unterlagen und Dokumente, die bei 

der Durchführung eines aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung geförderten Projekts erstellt werden, mit entsprechenden Elementen, die 

eindeutig auf die Förderung der Europäischen Union hinweisen, versehen sind.  

Unterlagen, die vom Begünstigten erstellt wurden, wie etwa:  

 Projektbezogener Schriftverkehr mit den Auftragnehmern und Einrichtungen, 

die das Programm umsetzen; 

 Verträge mit den Auftragnehmern und Ausschreibungsunterlagen;  

 Arbeitsverträge mit Projektpersonal oder Beschreibungen von Stellen;  

 Bekanntmachungen über die Vergabe von Aufträgen, Bekanntmachungen 

über die Einstellung des Personals;  

 Anwesenheitslisten, Konferenzunterlagen, Schulungsunterlagen, 

multimediales Material usw.;  

 Aktenordner mit Projektunterlagen (mit der Bezeichnung des Projekts) 

müssen das Logo des Programms mit dem EU-Emblem und der Bezeichnung der 

Förderquelle, d. h. Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung, sowie die 

Bezeichnung des Projekts enthalten. 

Logo des Programms mit dem EU-Emblem wird immer im oberen Teil des 

Dokuments platziert.  
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Bei Schriftverkehr, Anwesenheitslisten, Verträgen und 

Ausschreibungsunterlagen ist der Einsatz einfarbiger Logos zulässig. 

 

 Plakate/Zertfikate/Diplome   

Plakate haben u. a. zum Ziel, die Begünstigten sowie die Öffentlichkeit über die 

Finanzierung jeweiliger Veranstaltung/Schulung/Workshops zu informieren.   Das 

Plakat muss folgende Elemente enthalten: 

 das Logo des Programms samt dem Emblem der EU und dem Verweis auf die 

Europäische Union (unter dem EU-Emblem wird immer die vollständige 

Bezeichnung „Europäische Union“ platziert; Abkürzungen sind nicht zulässig) 

sowie mit der Bezeichnung der Förderquelle, d. h. Europäischer Fonds für 

Regionale Entwicklung.  

 

 Information zur jeweiligen Veranstaltung (Titel der Workshops, Ort und 

Uhrzeit, Dauer), 

Bei grenzüberschreitenden Projekten werden Logos und Hinweise auf die 

Förderung in der Sprache des Projektpartners verfasst, der für die Umsetzung 

der auf dem Plakat genannten Maßnahme Verantwortung trägt. Der Inhalt des 

Plakats soll hingegen zweisprachig sein (Es wird hier die Nationalsprache des 

jeweils anderen Projektpartners berücksichtigt).  

Zertifikate/Diplome, die den Teilnehmern von mit EU-Mitteln geförderten 

Schulungen/Veranstaltungen überreicht werden, sind auch Bestandteil von 

Informations- und Publizitätsmaßnahmen. Zertifikate/Diplome haben folgende 

Elemente zu enthalten: 

 das Logo des Programms samt dem EU-Emblem und dem Verweis auf die 

Europäische Union (Unter dem EU-Emblem wird immer die vollständige 

Bezeichnung „Europäische Union“ platziert; Abkürzungen sind nicht zulässig) 

sowie mit der Bezeichnung der Förderquelle, d. h. Europäischer Fonds für 

Regionale Entwicklung. Das EU-Emblem soll immer im Zentrum des oberen 

Teils des Dokuments platziert werden, 

 Vor- und Nachnamen von Personen, denen ein Zertifikat/Diplom überreicht 

wird, mit dem Titel der Schulung/Name der Auszeichnung. Angaben zum Ort 

und Tag, an dem das Zertifikat/Diplom ausgestellt wurde, sowie die 

Unterschrift der ausstellenden Person,  

Bei einem mehrfarbigen Hintergrund des Diploms sind technische Vorgaben für die 

Platzierung des EU-Emblems zu beachten.  
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GUTE PRAXIS  

 Um Probleme mit Platzierung des EU-Emblems auf farbigem Untergrund zu 

vermeiden, sollte im oberen bzw. unteren Teil der Umschlagseite ein weißer 

bzw. cremefarbener Rand vorgesehen werden, wo man die Logos und den 

Hinweis auf die Förderung platzieren kann: 

 

Auch Material in elektronischer Form (Präsentation, Newsletters, audiovisuelles 

Material wie etwa Videos, DVD, CD sowie soziale Netzwerke) müssen entsprechend 

gekennzeichnet werden, soweit sie bei Publizitätsmaßnahmen zum Einsatz kommen.   

 

X. Ich brauche mehr Informationen  

 

Falls  Sie mehr Informationen zu Informations- und Publizitätsvorschriften (Fragen zu 

Hinweisen auf Schildern, Erläuterungstafeln oder Werbematerial) brauchen, wenden 

Sie sich bitte an das Gemeinsame Sekretariat: 

 Gemeinsames Sekretariat des Kooperationsprogramms  

            INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020 

            ul. Św. Mikołaja 81,  

           50-126 Wrocław,  

           Tel: (0048) 71 7580 958 / 959 

           Fax (0048) 71 7580 916 

           E-Mai: kontakt@plsn.eu 

Auch Regionale Kontaktpunkte bieten Beratung für die Begünstigten.   

 Regionaler Kontaktpunkt für das 

            Kooperationsprogramm INTERREG Polen – Sachsen 2014-2020 

             Sächsische Aufbaubank – Förderbank 

            Bahnhofstraße 24 

            02826 Görlitz 

Die Begünstigten von Kleinprojekten werden von Behörden unterstützt, die für die 

Umsetzung des Schirmprojekts zuständig sind. 

 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa 

             ul. 1 Maja 57 

             58-500 Jelenia Góra 
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             Tel./Fax.: 0048 75 / 76 76 470            

              E-Mail: biuro@euroregion-nysa.pl 

              Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse e. V. 

               Rathenaustrasse 30  

               027 63 Zittau 

               Tel: (0049) 03583 57500 

               Fax: (0049) 03583 512517 

Informations- und Publizitätsmaßnahmen bei ETZ-Programmen werden durch 

Verwaltungsbehörde koordiniert.  

 Ministerium für Infrastruktur und Entwicklung 

ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa 

Tel: (0048) 22 273 70 00 

E-Mail: kancelaria@mir.gov.pl 

 

mailto:biuro@euroregion-nysa.pl

